
Betrachtungsraum Fledermäuse (200 m ab Rotorspitze)

Betrachtungsraum Landwirtschaft (250 m ab Mastfußmittel-
punkt): Flächen, deren Bewirtschaftung im Zeitraum 
zwischen 1. April und 31. August eine Abschaltung der WEA 
auslösen 

Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und zur Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Aktuelle Flächennutzung

Acker (max. 2.200 qm innerhalb des Baufensters 
+ 290 qm für Zuwegung außerhalb des Baufensters)

Ruderalflur (60 qm für Zuwegung außerhalb des Baufensters)

Weg, unversiegelt (max. 1.800 qm innerhalb des Baufensters
+ 2.300 qm für Zuwegung außerhalb des Baufensters)

Geplante Flächennutzung

Baufenster (max. 4.000 qm für bauliche Nutzung, davon 
max. 550 qm vollversiegelte Fläche)

Geplante Zuwegung (2.650 qm)

Legende


